
Merkblatt Touristenvisum für die Schweiz

 
1.      Schicke eine persönliche (und eventuell eine offizielle) Einladung an die Person, die du 

einladen möchtest 

2.      Der Eingeladene muss nun mit diesem Einladungsschreiben und seinem Pass auf die Schweizer 
Botschaft nach Nairobi reisen 

3.      Der Eingeladene kann dort den Visumsantrag ausfüllen und zusammen mit 1-2 Passfotos 
einreichen 

4.      Der Eingeladene erhält daraufhin eine Garantieerklärung, welche er soweit möglich (1. Teil) 
ausfüllen muss 

5.      Die Garantieerklärung zusammen mit dem erhaltenen Merkblatt muss er das dem Einladenden 
in die Schweiz schicken 

6.      Der Einladende muss die Garantieerklärung nun weiter ausfüllen (2.Teil) und zusammen mit 
folgenden Papieren bei der auf dem Merkblatt aufgeführten zuständigen Stelle einreichen: 

a. Pass oder ID 

b. Nachweis der Solvenz (Bankkontoauszüge, Lohnabrechnungen, Steuereinschätzung, 
oder Auszug aus dem Betreibungsregister) 

7.      eventuell kann eine Reiseversicherung über 20'000.- CHF verlangt werden. Diese könnte bei 
Elvia Reiseversicherungen (Tel 01 283 31 11) per Einzahlungsschein abgeschlossen werden. Da 
dies eine kostspielige Angelegenheit (ca. 540.- CHF/3Monate) ist, empfiehlt es sich abzuwarten 
bis es wirklich von den Behörden verlangt wird. 

8.      Abwarten….. 

9.      Die Behörden prüfen nun die eingereichten Papiere und geben direkt der Schweizerischen 
Botschaft in Kenya Bescheid. Dieses kann bis zu 3 Monate dauern 

10.   Wir empfehlen, sich bei der Schweizerischen Botschaft nach ca. 5-8 Wochen einmal zu 
erkundigen, wie die Situation momentan steht. Diese meldet sich nicht von sich aus, wenn das 
Visum erteilt werden kann, man muss immer selbst nachhacken. 

11.   Wenn das Visum erteilt ist, muss er dieses mit dem Pass und gültigen Reisepapieren (Hin- und 
Rückflug) bei der Schweizerischen Botschaft in Nairobi abholen   --   (Manchmal werden keine 
Tickets ohne gültiges Visum ausgestellt. Falls dies der Fall ist, kann man für eine kleine 
Anzahlung eine Bestätigung eine Art Voucher erhalten, welche besagt, dass diejenige Person die 
nötigen Mittel und der Wille hat, sich dieses Ticket zu kaufen, aber auf Grund dessen dass er 
noch kein Visum besitzt, das Ticket eben noch nicht ausgestellt wurde. Dies Erklärung wird von 
der Botschaft ohne weiteres an Stelle des Tickets akzeptiert) 

12.   Es sind Fixkosten die die Botschaft verrechnet, nicht wie bei Kenyanischen Behörden. Die 
Kosten werden in KSH erhoben und sollten nicht mehr als 100.- CHF betragen. Zur Sicherheit 
würden wir dies aber vorher genau abklären. Die Gebühren sind bei Visumantrag zu entrichten. 

13.   Öffnungszeiten: Visumsanträge können nur morgens eingereicht werden!!!   
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